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Dr. FH, zum Ausgang bitte!
Es war ein hochschulpolitischer Paukenschlag, als Baden-Württemberg im vergangenen Frühjahr 
als erstes Bundesland das Promotionsrecht für Fachhochschulen ins Gesetz schrieb. 
Ein Jahr später ist es darum geradezu verdächtig still geworden. Eine Erkundung im Südwesten. 

von Benjamin Haerdle

na t ü r l i c h wird es Leute geben, 
die sagen: Wusste ich‘s doch, 
nichts wird so heiß gegessen, 

wie es gekocht wird. Den Fachhoch
schulen das Pro motionsrecht in ei
ner gesetzlichen Klausel einzuräumen, 
heißt eben noch lange nicht, es ihnen 
tatsächlich zu verleihen. Das Recht 
zu haben und schließlich zu bekom
men, sind zwei Paar Stiefel. Genau 
damit könnte die Geschichte auch 

schon zu Ende erzählt sein, 
wenn es da nicht 

diejenigen gäbe, 
die mit bemer
kenswerter Ziel
strebigkeit und 
maximaler Akri
bie seit einem 
Jahr in Baden

Württemberg da
ran arbeiten, das Recht eines 

Tages tatsächlich anwenden  und 
eben nicht nur auf dem Papier bestaunen 
zu können.

Ein Signal an die Universitäten

In der Stuttgarter Landesregierung, so viel 
lässt sich im Moment festhalten, sitzen die
se Leute schon mal nicht. Nachdem Wis
senschaftsministerin Theresia Bauer im 

Promovieren ja, nur wie soll das gehen? 
Das ist die Preisfrage für Fachhochschulen 
nicht nur im Südwesten.
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März 2014 allen universitären Stürmen 
trotzte und erfolgreich das Promotions
recht für Fachhochschulen in Form einer 
„Weiterentwicklungsklausel“ in die Hoch
schulnovelle packte, standen dort die Rä
der in dieser Angelegenheit still, ehe das 
Ministerium im Oktober eine Arbeitsgrup
pe einberief. „Wir prüfen erst mal, wie er
folgreich die kooperativen Promotionen 
zwischen Fachhochschulen und Univer
sitäten verlaufen“, sagt Dr. Arndt Osch
mann, stellvertretender Pressesprecher im 
Ministerium.

Der Plan hinter dem Plan

Bis Ende des Jahres will das Gremium, dem 
unter anderem Vertreter aus Fachhochschu
len (FH), Universitäten und dem Bundesfor
schungsministerium angehören, Ergebnisse 
präsentieren. Erst auf Basis dieser Evaluie
rung, sagt Oschmann, könne das Ministe
rium über das weitere Verfahren entschei
den. Die Gelassenheit mag angesichts der 
Vehemenz erstaunlich wirken, mit der das 
Promotionsrecht für FHs in der politischen 
Auseinandersetzung vertei digt wurde. Doch 
könnte sie auch Teil eines größeren Plans 
sein, mit dem die grünrote Landesregie
rung ihr eigentliches Ziel erreichen will: 
mehr Fachhochschulabsolventinnen und 
absolventen die Promotion zu ermöglichen. 
„Das ist ein Drohparagraf, gerichtet an die 
Universitäten“, erklärte der Vorsitzende des 
Wissenschaftsrates, Prof. Dr. Manfred Pren
zel, vergangenen Herbst bei der Jahresta
gung der Universitätskanzler in Ulm. 

Die Universitäten sollten – lax formu
liert – also den Schuss hören und haben es 
immer noch selbst in der Hand, das ihnen 
angestammte Promotionsprivileg zu be
wahren. So lange sie dafür sorgen, dass die 
kooperative Promotion mit Fachhochschu
len reibungsfrei läuft, besteht für das Mini
sterium demnach kein Handlungsbedarf. 

Der lässt sich vordergründig betrach
tet auch nicht über Forderungen aus den  
Fachhochschulen ableiten. Tatsächlich ist 
seit März 2014 niemand öffentlich mit 
Bitten ans Ministerium aufgefallen, nach 
der Gesetzesänderung nun doch auch den 
nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. 
Dieser bestünde darin, eine Rechtsver
ordnung zu erarbeiten, die das Verfahren 
und die Kriterien beschreibt, nach denen 
das Promotionsrecht an Fachhochschulen 
verliehen werden kann. Festzulegen wäre 

Das Gesetz 
Das von der Wissenschaftsministe-
rin Theresia Bauer (Grüne) initiierte 
neue Landeshochschulgesetz 
Baden-Württembergs ist Ende März 
2014 im Landtag verabschiedet 
worden. Es gilt seit dem 9. April 
2014. 

Der für das Promotionsrecht ent-
scheidende Passus versteckt sich im 
Paragraf 76 als Weiterentwicklungs-
klausel. Dort heißt es im zweiten 
Absatz: „Das Wissenschaftsministe-
rium kann einem Zusammenschluss 
von Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften, dessen Zweck 
die Heranbildung des wissen-
schaftlichen nachwuchses und 
die Weiterentwicklung der ange-
wandten Wissenschaften ist, nach 
evaluations- und qualitätsgeleiteten 
kriterien das Promotionsrecht 
befristet und thematisch begrenzt 
verleihen. Das nähere regelt das 
Wissenschaftsministerium durch 
Rechtsverordnung.“ 

 Download 
www.landesrecht-bw.de,
dann Stichwort 
Landeshochschulgesetz 2014

darin auch die Dauer, für die das Recht 
gelten soll. 

Solch eine Rechtsverordnung ist kein 
bürokratisches Kleinklein; sie bildet viel
mehr den eigentlichen Kern der Reform. Ihn 
zu konzipieren und zu gestalten, liegt for
mal in der Macht des Ministeriums. Doch 
– und jetzt treten endlich die Protagonisten 
des Promotionsrechts an Fachhochschulen 
auf den Plan – können die Hochschulen ih
rerseits Wege und Modelle aufzeigen. Ge
nau das geschieht auch – konsequent, ge
räuschlos und damit höchst effektiv. 

Gearbeitet wird seit Monaten – um ganz 
genau zu sein: seit dem 9. April 2014. Das 
war der Tag, an dem das neue Landeshoch
schulgesetz in Kraft trat. Ein paar Telefo
nate, ein paar Treffen, viel brauchte es von 
da an nicht mehr, um sich kurzzuschlie
ßen und vereint eine Forschungsplattform 
zu organisieren. Im Mai vergangenen Jah
res gründeten die 21 staatlichen und drei 
kirchlichen Hochschulen für die Ange
wandten Wissenschaften (HAW), wie sich 
viele Fachhochschulen im Südwesten nen
nen, das virtuelle Zentrum BWCar (Baden
Württemberg Center of Applied Research).

„BWCar richtet sich an besonders for
schungsaktive HAWProfessoren, die ihre 
Forschungskompetenzen themenspezifi sch 
bündeln wollen“, erklärt Prof. Dr. Ger
hard Schneider. 
Der Rektor der 
Hochschule Aa
len gehört zum 
Gründungssteu
erkreis der Platt
form und ist 
auch sonst der
jenige, der die 
Forschung an Fachhochschulen in Baden
Württemberg strategisch voranbringt.

Die Umarmung des Widerstands

Beim HAWDachverband ist Schneider 
als stellvertretender Vorsitzender für For
schung zuständig und hat in der Funk
tion nicht nur den Überblick über die 
wissenschaftlichen Stärken der Fachhoch
schulen im Südwesten. Er weiß auch um 
deren Schwäche: Man wolle kein fl ächen
deckendes Promotionsrecht erhalten, son
dern nur für jene Bereiche, die nachgewie
sen forschungsstark sind, betont Schneider, 
wohl wissend, dass alles andere illusorisch 
wäre. So klar das Ziel auch ist, die nötige 

IUniversitäten sind 
als Helfer angefragt
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wissenschaftliche und damit auch poli
tische Überzeugungskraft dürfte die Platt
form aus eigener Kraft so schnell nicht 
erringen können. Und so sucht Schneider 
genau dort Unterstützung, wo der größte 
Widerstand besteht: in den Reihen der Uni
versitäten. „Mittelfristig würden wir gerne 
auch Universitätsvertreter in ein Gremi
um aufnehmen, das die Plattform beraten 
soll“, erklärt Schneider. Sie sollten stärker 
eingebunden werden, um mit ihnen Qua
litätskriterien für die Promotion diskutie
ren zu können. 

Eine Schlüsselfrage dabei wird nicht zu
letzt die Auswahl der Professorinnen und 
Professoren sein, die überhaupt am Zen
trum arbeiten – und damit Promotionen 
betreuen dürfen. Mit Argusaugen werden 
das insbesondere die Universitäten beob
achten. Um deren Vorwürfe entgegenzutre
ten, nur eine Promotion light anzubieten, 
orientiere man sich „selbstverständlich“ an 
den Vorgaben und Kriterien des Wissen
schaftsrats (WR), sagt Schneider. Der WR 
hat die Anforderungen an die Promotion 
bereits in einem Positionspapier im Jahr 
2011 beschrieben.

Kenngrößen wie die der Unis

Zwei quantitative Kenngrößen hat das vir
tuelle Forschungszentrum BWCar in seiner 
Satzung bereits festgelegt: Publikationen 
und Drittmittel. So müssen Profes
soren technischer Fächer über drei 
Jahre mindestens sechs Publikati
onspunkte gesammelt und mehr als 
300 000 Euro eingeworben haben. 
Professoren nichttechnischer Fä
cher müssen über drei Jahre min
destens 15 Publikationspunkte, 
also beispielsweise drei PeerRe
viewVeröffentlichungen, und mindestens 
150 000 Euro Drittmittel nachweisen. 

„Die Kennzahlen zeigen uns, dass ein 
Doktorand bei seinem betreuenden Profes
sor in einem funktionierenden Team arbei
tet und gut eingebunden ist“, sagt Schnei
der. Nur wer als Professor diese Kennzahlen 
erfülle, solle Doktoranden betreuen dür
fen. 

Weitere Kriterien wie das Forschungs
konzept und die Kooperationen, die Pro
fessoren mit anderen Forschungseinrich
tungen eingehen, sollen nach der Satzung 
ebenfalls zählen. „Wir wollen die Anfor
derungen an die Qualitätskriterien min
destens so hoch stellen wie die Universi
täten, vielleicht am Anfang noch höher“, 
sagt Prof. Dr. KarlHeinz Meisel. Der Rektor 
der HAW Karlsruhe gehört nicht nur zum 
Gründungskreis der Plattform BWCar, er 
ist auch Sprecher der bundesweiten Hoch
schulallianz HAWtech. Der Verbund, dem 

nach eigenen Angaben sechs der „leistungs
stärksten Fachhochschulen in Deutschland 
mit Schwerpunkt in den Ingenieurwissen
schaften“ angehören, machte zuletzt im 
vergangenen November programmatisch 
mit der sogenannten „Berliner Erklärung“ 
von sich reden. Darin spricht sich die Alli
anz nicht einfach nur allgemein für ein ei
genständiges Promotionsrecht forschungs
starker Bereiche von Fachhochschulen aus. 
Das Plädoyer wird untermauert mit präzi
sen Vorschlägen, die ihrerseits nur allzu 
leicht den Rückschluss auf die ihnen zu
grunde liegende Blaupause ermöglichen: 
BWCar.

Ob die Plattform in diesem Jahr das Pro
motionsrecht erhält, ist allerdings höchst 
unsicher. Zumal sich das Ministerium bis
lang bedeckt hält und bei der Promotion 
von Fachhochschulabsolventen zunächst 
weiter auf die Universitäten setzt. 

Die absolute Zahl der FHAbsolventen, 
die in Deutschland promovieren, ist im 
Verlauf der vergangenen Jahre nach Sta
tistiken der Hochschulrektorenkonferenz 
zwar kontinuierlich gestiegen, doch ist ihr 
prozentualer Anteil an den Promotionen 
insgesamt weiterhin gering (siehe Schau
bild rechts). 

Einer der FHProfessoren, der FHDok
toranden übernimmt, ist Dr. Michael Kauf
feld. Der Ingenieurwissenschaftler an der 

Hochschule Karlsruhe betreut über das Pro
motionskolleg Gefügestrukturanalyse und 
Prozessbewertung mit dem Karlsruher In
stitut für Technologie (KIT) momentan zwei 
Doktoranden. 

Exzellenz, wo bist du?

„Das sind TopAbsolventen, die langfristig 
an einem Thema arbeiten können“, sagt 
er. Dass die Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften ein eigenes Promotions
recht bekommen, findet der Karlsruher For
scher gut: „Für mich erleichtert das vieles, 
weil ich dann nicht mehr nach einem uni
versitären Partner Ausschau halten muss, 
um einen exzellenten Nachwuchswissen
schaftler promovieren zu lassen“, sagt er. 

An der badischen Hochschule wäre 
Kauffeld keine Ausnahme. Rektor Meisel 
schätzt, dass „rund zehn bis 15 Prozent 
der Professoren“ in Frage kämen, um ei
genständig Promotionen zu betreuen. Das 

IWas Professoren die  
Arbeit erleichtern würde 

Terminplan und 
offene Fragen  
Die Plattform BW-Car (Center of 
Applied Research) ging offiziell am 
15. Mai 2014 an den Start. Spre-
cherin des Gründungssteuerkreises 
ist Prof. Dr. Ursula Eicker von der 
Hochschule für Technik Stuttgart. 

Spätestens im April 2015 soll der 
Steuerkreis des BW-Car, der un-
ter anderem aus Mitgliedern des 
BW-Car-Vorstands, Sprechern der 
Schwerpunkte und zwei Vertretern 
des Dachverbands HAW BW besteht, 
zu einer konstituierenden Sitzung 
zusammenkommen. Der BW-Car- 
Vorstand soll bis Ende Mai 2015 
gewählt werden. 

Forschungsschwerpunkte der 
Plattform sind unter anderem Ener-
giesysteme & Ressourceneffizienz 
und Technologien für intelligente 
Systeme.

Offen ist beim Thema Promotion 
bislang: Wie sehen die Promoti-
onsordnungen aus? Wer bekommt 
das Promotionsrecht? Wer stellt die 
Promotionsurkunde aus und wer 
unterschreibt? Braucht jeder For-
schungsschwerpunkt eine eigene 
Ordnung?

 Internet 
www.hochschulen-bw.de/home/
bw-car.html
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wären zusätzlich zehn Doktorarbeiten pro 
Jahr. Die Promotion bei HAWAbsolventen, 
prognostiziert Meisel, werde also kein Mas
senphänomen. 

Das ändert nichts an der Unbill der Uni
versitäten. So polterte Prof. Dr. Karl Joa
chim Ebeling, Präsident der Universität 
Ulm, noch vor dem Beschluss der Hoch
schulnovelle vor einem Jahr in seiner da
maligen Funktion als Vorsitzender der 
Landesrektorenkonferenz gegenüber der 
Stuttgarter Zeitung, er halte das geson
derte Promotionsrecht für HAWs für „völ
lig unangebracht“. 

Mittlerweile äußern sich UniRektoren 
zwar diplomatischer im Ton, in der Sa
che aber bleiben sie hart: „Ich halte ko
operative Promotionen zwischen Fach
hochschulen und Universitäten für sehr 
viel geeigneter“, sagt Prof. Dr. Ulrich Rü
diger, Rektor der Universität Konstanz. Bei 
Promotionen müsse nicht nur die Qualität 
stimmen, sondern sie müssten eigenstän
dige Forschungsarbeiten sein, die national 
und international sichtbar seien. Und: Da 
in der Promotion auch gesellschaftliche As
pekte aufgegriffen werden müssten, seien 
größere Einheiten als nur eine Fachdiszi
plin notwendig. „Diese gesellschaftliche 
Komponente kann durch die Kooperation 
mit Universitäten gewährleistet werden“, 
sagt Rüdiger, der seit vergangenen Som
mer auch als VizePräsident der HRK für 

das Thema Promotion zuständig ist. „Fach
hochschulen und Universitäten haben beide 
ihre eigenen Stärken und Aufträge“, sagt 
er. Diese zu vermischen, führe zu keinem 
guten Ergebnis.

Doch auch wenn in BadenWürttemberg 
derzeit noch viele Fragen offen sind – es 
ist das Bundesland, das mit seinen Plänen 
zum Promotionsrecht für FHs im Moment 
am weitesten ist. In Hessen steht das eigen
ständige Promotionsrecht für FHs in einem 
ersten Gesetzentwurf der der schwarzgrü
nen Regierung, In 
SchleswigHolstein 
gab es zwischenzeit
lich Pläne, virtuelle 
Promotionskollegs 
für FHs aufzubau
en, doch ist es mit 
dem Rücktritt von 
Wissenschaftsmini
sterin Prof. Dr. Waltraud Wende im ver
gangenen Herbst still darum geworden. In 
anderen Bundesländern soll erst mal alles 
beim Alten bleiben. 

Dass sie deshalb im Südwesten unter 
besonderer Beobachtung stehen, ist dem 
Karlsruher Rektor Meisel bewusst: „Inhalt
lich und fachlich dürfen wir uns keine An
griffspunkte leisten.“   

Benjamin Haerdle 
 ist Journalist in Leipzig.

MEHR FACHHOCHSCHüLER  

MACHEn IHREn DOkTOR ...

Promotionen von FH-Diplomabsolventen  
an deutschen Universitäten

Quelle: HRk
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aller Promotionen werden laut HRk von 
Fachhochschülern abgelegt.
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 DABEI UnI UnD FH

116
FH-Absolventen erhielten zwischen 2009 und 
2011 in koordinierten Programmen den Titel. 

IFehler werden  
nicht verziehen
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